
903 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

BeI' ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Beschluß des Nationalrates vom 14. Feber 1973, betreffend ein 
Abkommen zvlischen der Republik Österreich und der Italienischen Re­

publik über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent­
scheidungen in Zivil- und Handelssachen, von gerichtlichen Vergleichen 
und von Notariatsakten 

Die e.;egenseitige Vollstreckung gerichtlicher Exekutionstitel 
vlar im Verhältnis zwischen österreich und Italien seit 1911-5 nur 
in Ausnahmefällen auf Grund besonderer vertraglicher Regelungen mög­
lich .. Das vorliegende Abkommen sieht nun unter i:leitergeltung dieser 

bisherigen besonderen Abkommen eine allgemeine gegenseitige PJlerkennung 
und VOllstreckunG von gerichtlichen Exekutionstiteln vor. '.-leiters 
sollen die vor österreichischen Jugendär:1tern geschlossenen Vergleiche 
in Unterhaltss8chen den gerichtlich geschlossenen Vergleichen gleich­
gestellt und damit ebenfalls in Italien anerkannt '·Terden. Entscheidungen 
der Gerichte in Sczialyersicherungssachen sind nicht Gegenstand 
des Abkommens .. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des vorliegenc..en Ab­
kommens die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes im Sinne des 

Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überflihrung des Vertragsinhaltes in die inner­
staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Feber 1973 in Ver­
handlung genommen ~nd einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Verfassungs­
und Rechtsangelegenheiten somit den Antrag, der Bundesrat wolle 
beschließen: 
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Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 14. Feber 1973, be­
treffend ein Abkommen zvlischen der Republik Österreich und der 
Italienischen Republik liber die Anerkennung und Vollstreckung 
von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, 
von gerichtlichen Vergleichen und von Notariatsakten, wird 
kein Einspruch erhoben. 

Wien~ am 20. Feber 1973 

Rem p 1 bau e r 

Berichterstatter 
Dr. F ruh s tor f e r 

Obmann 
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